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Anke Münch, c/o AfD-Fraktlon Im Rat der Kreisstadt Bergheim 
Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim 

AnkeHOnch 

An den Bürgermeister der Kreisstadt Bergheim 
Herrn Volker Mießeler 
Bethelehmer Str. 9 -11 
50126 Bergheim 

für die Alternative für Deutschland 
Mitglied des Rates der Kreisstadt Bergheim 

a.m.u.e~@!l1'1.::.t.az/!tl.Pn·ber.wie1msi~ 
www.af<Hro/itiQn·ll.er~ 

Tel: 02271189-324 

c/o AfD-Frokt/on im Rot der Kreisstadt Bergheim 
Bethlehemer Straße 9-11, 50126 Bergheim 

Samstag, 14, Mörz 2026 

Schriftliche Nachfrage gem. § 15 Abs.1 der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bergheim 
Betreff: Parkraumsituation und Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtbereich der 
Kreisstadt Bergheim 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 

im Dezember 2025 wurde durch Gewerbetreibende im Bereich der Straße .An der Stadtmauer" ein 
Bürgerantrag gemäß § 24 GO NRW eingereicht, in dem unter anderem auf den Wegfall von 
Parkmöglichkeiten im Bereich der Innenstadt sowie auf mögliche Auswirkungen auf ansässige 
Unternehmen und deren Beschäftigte hingewiesen wird. 

Vor diesem Hintergrund bitte ich um Beantwortung der folgenden Fragen zur Parkraumsituation 
und Parkraumbewirtschaftung im Innenstadtbereich der Kreisstadt Bergheim, insbesondere in 
den Bereichen Parkhaus Marienstraße sowie den Parkzonen 1 bis 5. 

1. Wie stellt sich die aktuelle Situation der öffentlichen Parkplätze im Innenstadtbereich dar? 
Ich bitte hierzu um eine tabellarische Darstellung getrennt nach Parkhaus Marienstraße 
sowie den Parkzonen 1-5 mit folgenden Angaben für die Jahre 2024-2026 {Stand der jeweils 
vorliegenden Daten): 
• Anzahl der vorhandenen Parkplätze 
• Anzahl der derzeit nicht nutzbaren Parkplätze (z. B. aufgrund von Baumaßnahmen, 

verkehrsrechtlichen Anordnungen oder Sondernutzungen) 
• durchschnittliche Auslastung der Parkplätze 
• Anzahl der jeweils ausgegebenen Monatstickets bzw. Parkausweise 
• Anzahl der vergebenen Dauerparkplätze/ Dauerparkausweise 
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2. Trifft es zu, dass derzeit keine neuen Monatstickets für die Parkzone 4 ausgegeben werden? 
Wenn ja: 
a) seit wann gilt diese Regelung, 
b) aus welchen Gründen erfolgt derzeit keine Ausgabe, 
c) wie lange ist diese Einschränkung voraussichtlich vorgesehen, 
d) welche alternativen Parkmöglichkeiten werden Antragstellern derzeit angeboten? 

3. Welche Einnahmen wurden in den Jahren 2024-2026(Stand der jeweils vorliegenden Daten) 
aus 
a) Parkscheinautomaten, 
b) mobilem Parken (,,Handyparken''), 
c) Monatstickets sowie 
d) dem Parkhaus Marienstraße 
jeweils erzielt? 

4. In welchem Produkt bzw. auf welchen Haushaltskonten im städtischen Haushalt werden die 
Einnahmen aus der Parkraumbewirtschaftung verbucht und für welche Maßnahmen im 
Bereich Verkehrsplanung, Unterhaltung von Parkflächen oder Parkrauminfrastruktur 
wurden diese Einnahmen in den vergangenen Jahren verwendet? 

Ich bitte darum, die Angaben - soweit möglich - tabellarisch darzustellen und getrennt nach 
Parkhaus Marienstraße sowie den jeweiligen Parkzonen (Zone 1-5) auszuweisen. 
Zudem bitte ich um schriftliche Beantwortung. 
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Kreisstadt Bergheim 
Der Bürgermeister 

Vorlage Nr.: 182/2026 
öffentlich 

 Mitzeichnungen 
Dezernat: III 
FBL: Frau Dr. Laengner 6.1     

AbtL: Frau Dr. Laengner 
Verfasser/in: Herr Bourass      

 

Vorgesehene Beratungsfolge 
Gremium Datum 
Rat 23.03.2026 
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Schriftliche Anfragen gem. § 15 Abs. 1 i.V.m. § 25 der Geschäftsordnung des Rates 
Schriftliche Anfrage der Frau StR. A. Münch v. 14.03.2026 zur Parkraumsituation und Park­
raumbewirtschaftung im Innenstadtbereich der Kreisstadt Bergheim 
 

 
Jedes Mitglied ist berechtigt, schriftliche Anfragen, die sich auf Angelegenheiten des Gremiums beziehen, an die/den 
Vorsitzende(n) zu richten. Anfragen sind mindestens 5 volle Arbeitstage der Verwaltung vor dem Sitzungstag 
der/dem Vorsitzenden zuzuleiten. Der/die Fragesteller/-in darf jeweils bis zu zwei Zusatzfragen stellen. Eine Aus-
sprache findet nicht statt. Die Beantwortung hat schriftlich zu erfolgen, wenn der/die Fragesteller/-in es verlangt. 
 
Die form- und fristgerechten Anfragen sind der Vorlage beigefügt. 
 
 

1. Die aktuelle Situation der öffentlichen Parkplätze im Innenstadtbereich lässt sich derzeit nicht in der ge-
wünschten Form tabellarisch darstellen. 

 
Eine vollumfängliche und fortlaufend aktualisierte Gesamtübersicht über alle öffentlichen Stellplätze – dif-
ferenziert nach Parkhaus Marienstraße sowie den Parkzonen 1–5 – liegt nicht vor. Insbesondere die An-
zahl der tatsächlich nutzbaren Parkplätze unterliegt fortlaufenden Veränderungen. Gründe hierfür sind un-
ter anderem verkehrsrechtliche Anordnungen und Sondernutzungen (z. B. Veranstaltungen, temporäre 
Baustelleneinrichtungen). 
 
Auch die durchschnittliche Auslastung der Parkplätze wird nicht einheitlich für alle Bereiche erhoben, da 
diese erheblichen zeitlichen und räumlichen Schwankungen unterliegt und nicht flächendeckend systema-
tisch erfasst wird. 
 
Ebenso variieren die Zahlen der ausgegebenen Monatstickets bzw. Parkausweise sowie der vergebenen 
Dauerparkberechtigungen kontinuierlich und werden nicht stichtagsbezogen dokumentiert, sodass eine 
jährliche Entwicklung nicht angegeben werden kann. 
 
Vor diesem Hintergrund ist eine konsistente tabellarische Darstellung für die Jahre 2024 bis 2026 mit den 
angefragten Kennzahlen nicht möglich. 
 

2. Nein, es trifft nicht zu, dass derzeit keine Monatstickets für die Parkzone 4 ausgegeben werden. 
 
Aufgrund aktuell laufender Baustellen und der damit verbundenen temporären Einschränkungen der ver-
fügbaren Stellplätze werden derzeit jedoch keine zusätzlichen Monatstickets ausgegeben. Sobald sich die 
Parksituation nach Abschluss der Maßnahmen entspannt, ist eine reguläre Ausgabe wieder vorgesehen. 

  



1. Fortsetzungsblatt zu TOP 
 

3. Die Einzahlungen aus der Parkraumbewirtschaftung stellen sich in den Jahren 2024–2026 wie folgt dar: 
 

Jahr 2024 2025 2026 

Einzahlungen 690.633,00 € 675.196,91€ 109.072,59€ 

Anmerkung: Die Einzahlungen des Jahres 2026 sind bis zum 17.03.2026 abgebildet. 
 

4. Die Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung werden im städtischen Haushalt der Kreisstadt Berg-
heim unter den Sachkonten 43212900 und 43212950 bzw. die Einzahlungen unter 63212900 und 
63212950 verbucht und fließen in den allgemeinen Haushalt ein. Eine unmittelbare Zweckbindung für 
bestimmte Maßnahmen im Bereich der Verkehrsplanung, der Unterhaltung von Parkflächen oder der Park-
rauminfrastruktur besteht nicht. Die Verwendung der Mittel erfolgt im Rahmen der gesamtstädtischen 
Haushaltsbewirtschaftung zur Finanzierung unterschiedlicher kommunaler Aufgaben. 

 

 
 




